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Die Anwendung der Bestimmungen dieses Vorschriften-. 
Entwurfes ist für genehmigungspflichtige Freileitungs
Anlagen naCh Runderlaß Nr. 3 des Bundesministeriums für 
Handel und Wiederaufbau, Zahl67.153jll-6aj50, verbindlich. 

Der betrefknde Abschnitt des Runderlasses Nr. 3 lautet 
wie folgt: 

III. Die Vorschriften übeT den Bau von Starkstrom
Freileitungen VDE 0210/VIII. 43, 0210 K/VIII. 43, 0210 Ka; 
VI. 44 bzw. 0210 K/VI. 44 sowie die Bestimmungen im 
Runderlaß Nr. 1, Art. 2, § 4 und Runderlaß Nr. 2, V 
werden außer Kraft gesetzt und durch jene Bestimmungen 
ersetzt, die in dem im Verlage des Elektrotechnischen 
Vereines Östeneichs in Wien unter dem Titel "Entwurf 
österreichischer Freileitungs-Vorsduiften, ÖVE-Ll/1950" am 
1. l. 1951 herausgegebenen Druckwerke enthalten sind. 
\Vo ferner in anderen in Österreich geltenden VDE-Vor
schriften auf die Vorsduift 0210 Bezug genommen wird, 
ist sinngemäß der neue Entwurf heranzuziehen. 
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Allgemeines 

§ 1. Geltungsbeginn 

1.01 Die vorliegenden Vorschriften treten am 1. Jänner 1951 
fur alle Starkstrom-FxeHeitungen, die nach diesem Zeit
punkte errichtet werden, in Kmft. 

1.02 Freileitungen, die sich zum Zeitpunkte des Inkrafttretens 
dieser Vorschriften bereits in Bau oder in einem so fort
geschrittenen Stadium der Pro j e k t i er u n g nach den 
vorher in Geltung gestandenen "Vorschriften für den 
Bau von Starkstrom-Freileitungen" VDE 0210 befinden, 
daß den Erbauern dieser Leitrmgen die durch die Anwen
dung der vorliegenden Vorschriften bedingte Umstellung 
nicht mehr zugemutet werden lc:nm, dürfen noch nach den 
VDE-Vorschriften errichtet werden, vorausgesetzt, daß der 
Bau der betreffenden Leitung bis spätestens 31. Dez.ember 
1951 in Angriff genommen wird. 

1.0;3 Die nachträgliche Zu spannun g von Leitem oder 
Leitersystemen an nicht voll bespannten Tragw-erken von 
Leitungen unterliegt grundsätzlich den Bestimmungen 
jener Vorschriften, die zum Zeitpunkte der Errichtung der 
betreffenden Leitung in Geltung standen. Bezüglich der 
zulässigen Bodenabstände dürfen jedoch die Bestimmun
gen der vorliegenden neuen Vorschriften angewa,ndt 
werden. 

1.04 Bei gmndlegenden Abänderungen und Erweite
rungen bestehender Freilei'hmgen (z. B. umfangreichen 
Auswechslungen wichtiger Tragwerksteile oder Durch
führung von Änderungen wegen einer ursprünglich nicht 
vorgesehenen Erhöhung der Nenmpannung), die nach dem 
I. Jänner 1951 in Angriff genommen werden, sind die 
vorliegenden neuen Vorschriften öVE-Ll anzuwenden. 

§ 2. Geltungsbereich 

2.01 Die vorliegenden Vorschriften öVE-L1 gelten für alle in 
§ 3.01 angegebenen Frei I e i tun g e n. 
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